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12 CHEFADJUTANT 
 

 

Der angehende Chefadjutant durchläuft den Werdegang des Hauptadjutanten. 

Der Vorschlag zum Chefadjutanten kann frühestens nach 4 Dienstjahren als Hauptadju-
tant erfolgen. Es ist keine zusätzliche Ausbildung notwendig. 

Für die Beförderung zum Chefadjutanten muss er mindestens 38 Jahre alt sein. Der Chef-
adjutant leistet ab seiner Beförderung, ungeachtet der bisher geleisteten Grundausbil-
dungsdienste und Ausbildungsdienste der Formationen, maximal 240 Diensttage zusätz-
lich. Nach 120 Diensttagen kann von einem weiteren Aufgebot abgesehen werden. Es 
gilt die Dienstleistungsobergrenze für Ausbildungsdienste der Formationen von maximal 
75 Tagen in 2 Dienstjahren. 

Chefadjutanten, die in Stäben von Grossen Verbänden eingeteilt sind, sind bis zur Voll-
endung des 50. Altersjahres militärdienstpflichtig. 
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13 ZUGFÜHRER  

(Subalternoffizier) 
 

Der angehende Zugführer (Subalternoffizier) absolviert eine vollständige Rekrutenschule 
von 18 Wochen, anschliessend die Unteroffiziersschule von 4 Wochen und dann einen 
Praktischen Dienst als Wachtmeister von 8 Wochen (inklusive 1 Woche Kadervorkurs). 
Während des Praktischen Dienstes erhält er den Vorschlag zur Weiterausbildung zum 
Offizier. 

Der Offiziersanwärter hat anschliessend die Offiziersschule von 15 Wochen zu bestehen. 
Die Beförderung zum Leutnant erfolgt nach der bestandenen Offiziersschule. Danach 
leistet der Leutnant den Praktischen Dienst als Zugführer von 19 Wochen in einer Rek-
rutenschule (inklusive Kadervorkurs).  

Eine Beförderung zum Oberleutnant ist frühestens nach 3 Wiederholungskursen möglich 
und ist leistungsabhängig. Gleichzeitig kann ein Vorschlag zur Weiterausbildung erteilt 
werden. Die leistungsunabhängige Beförderung erfolgt nach 6 geleisteten Wiederho-
lungskursen. Grundsätzlich ist die Ausbildung bis zum Offizier am Stück zu leisten. Sie 
kann aber aus dienstlichen Gründen aufgeteilt werden (maximal 2 Unterbrüche für die 
Weiterausbildung zum Offizier). 

Die Ausbildungsdienstpflicht für Subalternoffiziere beträgt insgesamt 680 Tage; für Gre-
nadiere 715 Tage, für Fallschirmaufklärer 1105 Tage und für Durchdiener 668 Tage.  

Eine Vorschlagserteilung zum Offizier ist aus dem Wiederholungskurs möglich. Dies je-
doch nur solange, als der Unteroffizier/Höhere Unteroffizier in seiner neuen Funktion als 
Zugführer noch mindestens 4 Wiederholungskurse leisten kann. 
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14 SPRACHSPEZIALIST OFFIZIER  

(Subalternoffizier) 
 

Sprachspezialisten müssen zwingend die Offiziersausbildung absolvieren. Die Auswahl 
beginnt entweder durch ein vordienstliches Assessment oder während den ersten Wo-
chen in der Rekrutenschule. Der Sprachspezialist absolviert im Lehrverband Führungs-
unterstützung oder in einem anderen Lehrverband in seiner Rekrutierungsfunktion eine 
vollständige Rekrutenschule von 18 Wochen, anschliessend die Unteroffiziersschule von 
4 Wochen und dann einen Praktischen Dienst von 8 Wochen (inklusive 1 Woche Kader-
vorkurs). 

Anschliessend hat der angehende Sprachspezialist Offizier (Subalternoffizier) zwingend 
die Offiziersschule beim Lehrverband Führungsunterstützung von 15 Wochen zu beste-
hen. Die Beförderung zum Leutnant erfolgt nach der bestandenen Offiziersschule. Nach 
der Offiziersschule absolviert der angehende Sprachspezialist Offizier einen besonderen 
Praktischen Dienst für Sprachspezialisten von 15 Wochen. Dieser findet nur alle zwei 
Jahre – jeweils in den geraden Jahren – statt und wird durch das Kommando Führungs-
unterstützungsbrigade 41/Systeme – Kurse – Support (Kdo FU Br 41/SKS) durchgeführt. 

Die Sprachspezialisten Offiziere leisten den Wiederholungskurs und absolvieren das Jahr 
hindurch Einsätze für verschiedene Leistungsbezüger aus Armee und Politik. Eine Beför-
derung zum Oberleutnant ist frühestens nach 3 Wiederholungskursen möglich und ist 
leistungsabhängig. Eine leistungsunabhängige Beförderung erfolgt nach 6 geleisteten 
Wiederholungskursen. Grundsätzlich ist die Ausbildung bis zum Offizier am Stück zu leis-
ten. Sie kann aber aus dienstlichen Gründen aufgeteilt werden (maximal 2 Unterbrüche 
für die Weiterausbildung zum Offizier). Die Ausbildungsdienstpflicht für Subalternoffiziere 
beträgt insgesamt 680 Tage. 
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15 MILITÄRARZT  

(Subalternoffizier) 
 

Der angehende Militärarzt absolviert idealerweise vor Studienbeginn eine Rekruten-
schule von 12 Wochen mit der integrierten Militärarzt Unteroffiziersschule. Während der 
Rekrutenschule erhält er den Vorschlag zur Weiterausbildung zum Militärarzt. 

Der Anwärter leistet die Militärarzt Offiziersschule (Kaderkurs Medizin) von 8 Wochen 
während des Wahlstudienjahres oder nach dem fünften Studienjahr und wird zu Beginn 
der Offiziersschule zum Wachtmeister befördert. Nach erfolgreich bestandener Offiziers-
schule erfolgt die Beförderung zum Leutnant. 

Nach Erwerb des Diploms in Humanmedizin leistet der Leutnant den Praktischen Dienst 
von 12 Wochen als Arzt in der medizinischen Grundversorgung. 

Eine Beförderung zum Oberleutnant ist frühestens nach 3 Wiederholungskursen möglich 
und ist leistungsabhängig. Ein Vorschlag zur Weiterausbildung zum Bataillons- oder Ab-
teilungsarzt kann nach 1 Wiederholungskurs erteilt werden. Eine leistungsunabhängige 
Beförderung erfolgt nach 6 geleisteten Wiederholungskursen. 

Die Ausbildungsdienstpflicht für Militärärzte beträgt 456 Tage. Die Militärdienstpflicht für 
Militärärzte dauert bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 40. Altersjahr vollenden. Der 
Militärarzt kann zum Spezialisten ernannt werden. Als Spezialist leistet er höchstens 50 
zusätzliche Tage Ausbildungsdienst und bleibt bis zur Vollendung des 50. Altersjahres 
militärdienstpflichtig. 
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16 VETERINÄRARZT  

(Subalternoffizier) 
 

Der angehende Veterinärarzt absolviert: 

• entweder vor seinem Veterinärmedizinstudium eine Rekrutenschule von 12 Wochen 
und nach dem Veterinärmedizinstudium die Veterinärarzt-Unteroffiziersschule von 6 
Wochen; 

• oder nach seinem Veterinärmedizinstudium eine Rekrutenschule von 12 Wochen mit 
integrierter Veterinärarzt Unteroffiziersschule. 

Anschliessend hat der Anwärter die Veterinärarzt Offiziersschule von 8 Wochen zu be-
stehen. Die Beförderung zum Leutnant erfolgt nach der bestandenen Offiziersschule. Da-
nach leistet der Veterinärarzt Leutnant den Praktischen Dienst von 14 Wochen als Vete-
rinärarzt oder als Zugführer in der Veterinär- und Armeetiere RS. Nachher muss der Ve-
terinärarzt noch einen Kaderkurs von 14 Wochen absolvieren. Eine Beförderung zum 
Oberleutnant ist frühestens nach 3 Wiederholungskursen möglich und ist leistungsabhän-
gig. Gleichzeitig kann ein Vorschlag zur Weiterausbildung erteilt werden. Eine leistungs-
unabhängige Beförderung erfolgt nach 6 geleisteten Wiederholungskursen. 

Die Ausbildungsdienstpflicht für Veterinärärzte beträgt 536 Tage. Die Militärdienstpflicht 
für Veterinärärzte dauert bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 40. Altersjahr vollen-
den. Der Veterinärarzt kann zum Spezialisten ernannt werden. Als Spezialist leistet er 
höchstens 50 zusätzliche Tage Ausbildungsdienst und bleibt bis zur Vollendung des 50. 
Altersjahres militärdienstpflichtig. 
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17 QUARTIERMEISTER 

(Hauptmann)  
 

Der angehende Quartiermeister absolviert eine vollständige Rekrutenschule von 18 Wo-
chen, anschliessend die Unteroffiziersschule von 4 Wochen und dann einen Praktischen 
Dienst als Wachtmeister von 12 Tagen inklusive Kadervorkurs. Während des Praktischen 
Dienstes erhält er den Vorschlag zur Weiterausbildung zum Quartiermeister. 

Der Anwärter hat anschliessend den Höheren Unteroffizierslehrgang von 6 Wochen und 
die Offiziersschule von 15 Wochen zu bestehen. Die Beförderung zum Leutnant erfolgt 
nach bestandener Offiziersschule. Danach leistet der Quartiermeister im Range eines 
Leutnants den Praktischen Dienst von 19 Wochen in einer Rekrutenschule inklusive Ka-
dervorkurs. 

Die Ausbildung zum Quartiermeister ist erst mit der Beförderung zum Hauptmann abge-
schlossen. Die Beförderung zum Oberleutnant erfolgt nach erfolgreich absolviertem Füh-
rungslehrgang Truppenkörper von 12 Tagen und dem funktionsabhängigen Praktischen 
Dienst von weiteren 12 Tagen. Der Qm wird nach absolviertem 3. Wiederholungskurs 
zum Hauptmann befördert. Der Quartiermeister leistet maximal 240 Diensttage ab Beför-
derung zum Hauptmann, ungeachtet der bisher geleisteten Grundausbildungsdienste 
und Ausbildungsdienste der Formationen. Nach 120 Tagen kann von einem weiteren 
Aufgebot abgesehen werden. Es gilt die Dienstleistungsobergrenze für Ausbildungs-
dienste der Formationen von maximal 75 Tagen in 2 Dienstjahren. Die Militärdienstpflicht 
für Hauptleute dauert bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 42. Altersjahr vollenden. 
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18 EINHEITSKOMMANDANT 

(Hauptmann)  
 

Der angehende Einheitskommandant hat die Grundausbildung zum Subalternoffizier 
durchlaufen. Der Vorschlag zum Einheitskommandant ist im 3. Wiederholungskurs mög-
lich. 

Der künftige Einheitskommandant absolviert den Führungslehrgang Einheit von 26 Ta-
gen (4 Wochen) und einen truppengattungsspezifischen Technischen Lehrgang I von 5 -
26 Tagen (1 - 4 Wochen). Anschliessend leistet er einen Praktischen Dienst von 19 Wo-
chen Rekrutenschule inklusive Kadervorkurs. 

Der Einheitskommandant leistet maximal 240 Diensttage ab seiner Beförderung zum 
Hauptmann, ungeachtet der bisher geleisteten Grundausbildungsdienste und Ausbil-
dungsdienste der Formationen. Nach 120 Diensttagen kann von einem weiteren Aufge-
bot abgesehen werden. Es gilt die Dienstleistungsobergrenze für Ausbildungsdienste der 
Formationen von maximal 75 Tagen in 2 Dienstjahren. Die Verweildauer in der Funktion 
als Einheitskommandant beträgt in der Regel 3 bis 6 Jahre. 

Die Militärdienstpflicht für Hauptleute dauert bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 
42. Altersjahr vollenden. Im Falle einer Weiterverwendung in einer Stabsfunktion Trup-
penkörper, sind auch ohne Beförderung nach erfolgter Weiterausbildung, erneut 240 
Diensttage zu leisten. 
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19 FÜHRUNGSGEHILFE TRUPPEN- 

KÖRPER (ab Zugführer)  
 

Der Weg zum Führungsgehilfen auf Stufe Truppenkörper erfolgt in der Regel ab Zugfüh-
rer. Ein Vorschlag dazu ist frühestens ab dem 3. Wiederholungskurs möglich. Mit der 
Vorschlagserteilung wird der angehende Führungsgehilfe zum Oberleutnant befördert. 

Der Anwärter absolviert einen Führungslehrgang Truppenkörper, je nach Funktion zwi-
schen 12 oder 31 Tagen, ebenfalls funktionsabhängig einen truppengattungsspezifischen 
Technischen Lehrgang von bis zu 19 Tagen und anschliessend einen funktionsabhängi-
gen Praktischen Dienst von 12–16 Tagen. Die Beförderung zum Hauptmann erfolgt nach 
Absolvierung des Praktischen Dienstes. 

Der Führungsgehilfe Truppenkörper leistet ab seiner Beförderung, ungeachtet der bisher 
geleisteten Grundausbildungsdienste und Ausbildungs- dienste der Formationen, maxi-
mal 240 Diensttage. Nach 120 Diensttagen kann von einem weiteren Aufgebot abgese-
hen werden. Es gilt die Dienstleistungsobergrenze für Ausbildungsdienste der Formatio-
nen von maximal 75 Tagen in 2 Dienstjahren. Als Hauptmann ist er bis zur Vollendung 
des 42. Altersjahres militärdienstpflichtig. 
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20 FÜHRUNGSGEHILFE TRUPPEN- 

 KÖRPER (ab Einheitskommandant) 
 

Auch Einheitskommandanten können den Weg zum Führungsgehilfen auf Stufe Trup-
penkörper einschlagen. 

Der Einheitskommandant absolviert nach der Vorschlagserteilung einen Führungslehr-
gang Truppenkörper von 12–33 Tagen und je nach Funktion einen zusätzlichen truppen-
gattungsspezifischen Technischen Lehrgang. 

Einheitskommandanten, welche den Weg zum Führungsgehilfen Truppenkörper ein-
schlagen, leisten einen funktionsabhängigen Praktischen Dienst von 12–16 Tagen. Ab 
Funktionsübernahme leistet der Führungsgehilfe Truppenkörper, ungeachtet einer mög-
lichen Beförderung zum Major, maximal 240 Diensttage. Nach 120 Diensttagen kann von 
einem weiteren Aufgebot abgesehen werden. Es gilt die Dienstleistungsobergrenze für 
Ausbildungsdienste der Formationen von maximal 75 Tagen in 2 Dienstjahren. 

Als Hauptmann leistet der Führungsgehilfe Dienst bis zur Vollendung des 42. Altersjah-
res, als Major bis zur Vollendung des 50. Altersjahr. 
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21 TRUPPENKÖRPERKOMMANDANT 

 (exklusiv Generalstabsoffizier)  
 

Der Weg zum Truppenkörperkommandanten führt für Einheitskommandanten über den 
Weg des Stellvertreter Kommandant Truppenkörper oder Chef Einsatz. Der Einheitskom-
mandant erhält den Vorschlag zum Stellvertreter Kommandant Truppenkörper oder Chef 
Einsatz frühestens nach 3 Wiederholungskursen. Im Anschluss absolviert er den Füh-
rungslehrgang Truppenkörper von 5 Wochen (33 Tage) und einen truppengattungsspe-
zifischen Technischen Lehrgang II von 5 bis 19 Tagen beim zuständigen Lehrverband. 
Im Weiteren hat er anschliessend einen Praktischen Dienst von 16 Tagen in der Verant-
wortung des Grossen Verband zu leisten. Nach 2 Wiederholungskursen als Stellvertreter 
Kommandant Truppenkörper oder Chef Einsatz ist eine Ernennung zum Kommandanten 
Truppenkörper und somit eine Beförderung zum Oberstleutnant möglich. Zur Beförde-
rung muss er mindestens 38 Jahre alt sein. Der Kommandant Truppenkörper leistet ma-
ximal 240 Diensttage ab seiner Beförderung zum Oberstleutnant, ungeachtet der bisher 
geleisteten Grundausbildungsdienste und Ausbildungsdienste der Formationen. Nach 
120 Diensttagen kann von einem weiteren Aufgebot abgesehen werden. Es gilt die 
Dienstleistungsobergrenze für Ausbildungsdienste der Formationen von maximal 75 Ta-
gen in 2 Dienstjahren. Die Verweildauer in der Funktion als Truppenkörperkommandant 
beträgt in der Regel 3 bis 4 Jahre. Als Oberstleutnant ist er bis zur Vollendung des 50. 
Altersjahres in der Armee militärdienstpflichtig. 
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22 FÜHRUNGSGEHILFE  

GROSSER VERBAND 
 

Führungsgehilfen Stufe Truppenkörper können den Weg als Führungsgehilfen Stufe 
Grosser Verband, Kommando und Armee einschlagen. Sie absolvieren für ihre Ausbil-
dung bei Bedarf den Technischen Lehrgang B von bis zu 21 Tagen und den Führungs-
lehrgang Grosser Verband von bis zu 38 Tagen. 

Zum Major als Stabsoffizier Stufe Grosser Verband kann nur befördert werden, wer min-
destens drei Jahre als Einheitskommandant oder Führungsgehilfe Truppenkörper und 
mindestens seit acht Jahren einen Offiziersgrad bekleidet hat.  

Nach Beförderung bzw nach Funktionsübernahme leistet der Führungsgehilfe, ungeach-
tet der bisher geleisteten Grundausbildungsdienste und Ausbildungsdienste der Forma-
tionen, maximal 240 Diensttage. Nach 120 Diensttagen kann von einem weiteren Aufge-
bot abgesehen werden. Es gilt die Dienstleistungsobergrenze für Ausbildungsdienste von 
maximal 75 Tagen in 2 Dienstjahren. 

Der Führungsgehilfe als Major auf Stufe Grosser Verband, Kommando und Armee kann 
frühestens mit 38 Jahren zum Oberstleutnant befördert werden (Generalstabsoffizier ab 
37 Jahren). 

Der Führungsgehilfe als Oberstleutnant auf Stufe Grosser Verband, Kommando und Ar-
mee kann frühestens mit 42 Jahren zum Oberst befördert werden. Nach jeder Beförde-
rung sind erneut max 240 Diensttage zu leisten. Als Hauptmann sind sie bis zur Vollen-
dung des 42. Altersjahres militärdienstpflichtig. Major, Oberstleutnant und Oberst bis zur 
Vollendung des 50. Altersjahr. 
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23 GENERALSTABSOFFIZIER 
 

 

Generalstabsoffiziere werden aus den Reihen der besten Einheitskommandanten rekru-
tiert. Grundvoraussetzung für einen Generalstabsoffiziersanwärter sind mindestens 3 
Wiederholungskurse als Einheitskommandant. Nach der Erteilung des Vorschlages zum 
Generalstabsoffiziersanwärter leistet dieser den Führungslehrgang Truppenkörper. 

Weitere Voraussetzungen für das Einrücken in den Generalstabslehrgang I sind die mili-
tärische Eignungsprüfungen, die psychologischen Eignungsprüfungen, das Assessment 
Center sowie ein 3-tägiger Einführungskurs an der Generalstabschule.  Nach der erfolg-
reichen Selektion wird der Generalstabslehrgang I frühestens ab dem 30. Geburtstag 
absolviert. 

Nach dem Generalstabslehrgang II wird der Generalstabsoffiziersanwärter zum Major im 
Generalstab befördert, sofern er mindestens seit acht Jahren einen Offiziersgrad beklei-
det. Wenn der Offiziersgrad weniger als acht Jahre bekleidet ist erfolgt die Beförderung 
zum Hauptmann im Generalstab 

Zwischen dem Generalstabslehrgang II und dem Generalstabslehrgang III hat der Gene-
ralstabsoffizier mindestens 10 Diensttage im Stab eines Grossen Verbandes zu leisten. 
Nach erfolgreichem Bestehen des Generalstabslehrgang III und dem Mindestalter von 37 
Jahren kann die Beförderung zum Oberstleutnant im Generalstab erfolgen. 

Zur Übernahme des Kommandos eines Truppenkörpers muss der Generalstabslehrgang 
III komplett absolviert sein. Der Generalstabsoffizier leistet maximal 1700 Diensttage bis 
zum Erreichen des Maximaldienstalters. Es gilt die Dienstleistungsobergrenze für Ausbil-
dungsdienste der Formationen von maximal 75 Tagen in 2 Dienstjahren. 

 

  



Arbeitshilfe 40.100 d  Regellaufbahnen 

24 

24 FACHOFFIZIER 
 

 

Offiziersfunktionen, bei denen das nötige Spezialwissen und die nötigen Fachkennt-
nisse für die Ausübung der Funktion im Verhältnis zur Offiziersausbildung wesentlich im 
Vordergrund stehen, können Fachoffizieren übertragen werden, wenn die Offiziersfunk-
tion nicht mit einem entsprechend qualifizierten Offizier besetzt werden kann. 

Zum Fachoffizier können bei Bedarf Soldaten, Gefreite, Unteroffiziere und Höhere Unter-
offiziere ernannt werden, wenn sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder ihrer Pra-
xiserfahrung, ihrer zivil abgeschlossenen Ausbildung oder ihrer zivilen Qualifikation über 
das nötige Spezialwissen und die erforderlichen Fachkenntnisse für die Ausübung der 
vorgesehenen Offiziersfunktion verfügen. 

Der für die Besetzung einer Offiziersfunktion zuständige Kommandant stellt Gesuche um 
Ernennung zum Fachoffizier zusammen mit dem betroffenen Angehörigen der Armee an 
das Kommando Ausbildung. Dieses entscheidet über die Gesuche und nimmt allenfalls 
die Ernennung zum Fachoffizier vor. Die vorgesehenen Personen müssen für die vorge-
sehene Funktion medizinisch tauglich sein und sich bereit erklären, die damit verbunde-
nen Dienste leisten zu wollen. Die neu ernannten Fachoffiziere können in einem Einfüh-
rungskurs oder einem praktischen Dienst in die Funktion, bis höchstens 19 Tage, einge-
führt werden.  Der Einführungskurs oder der praktische Dienst kann von den zuständigen 
Kommandanten durchgeführt werden, in deren Formation die Fachoffiziere eingeteilt 
sind. 

Fachoffiziere leisten, ungeachtet der bisher geleisteten Dienstage, ab Ernennung höchs-
tens 240 Tage Ausbildungsdienst. Die Dauer der Militärdienstpflicht ist gleich der Dauer 
für Offiziere des gleichen Gradsoldes abhängig.  
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Notizen 
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Notizen 
 


